
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/5/19 91/13/0045
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1993

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

ABGB §98;

EStG 1972 §34;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 85/13/0115 E 9. April 1986 RS 1

Stammrechtssatz

Von der Mitwirkung eines Ehegatten im Erwerb des anderen iSd § 98 ABGB kann nur dann gesprochen werden, wenn

diese Mitwirkung innerhalb der beruflichen Tätigkeit des anderen Ehepartners erfolgt.
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